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Sachverhalt und Antzge 

Die am 23. Mai 1981 angemeldete und am 6. Januar 1982 unter 

Nummer 0 042 972 veröffentlichte europäische Patentanmel-

dung Nr. 81 103 986.6 ist durch Entscheidung vom 

1. Oktober 1985 zurUckgewiesen worden. 

Der Entscheidung lagen der am 9. Juli 1983 eingegangene An-

spruch 1 und die ursprUnglichen AnsprUche 2 big 11 zugrun-

de. 	 - 

In ihrer Entscheidung, die sich im wesentlichen auf die 

Druckschriften DE-A- 1 786 082 und GB-A- 413 480 stUtzt, 

koxnmt die PrUfungsabteilung zu dem Ergebnis, daB der Gegen-
stand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätig-

keit beruht. Nach Wegfall des Anspruchs 1 lieBen einige der 

verbleibenden AnsprUche keine sie verbindende erfinderische 

Idee im Sinne von Artikel 82 erkennen. Im librigen sei nicht 

zu sehen, daB den AnsprUchen 2 big 11 eine erfinderische 

Bedeutung zukomrne. 

Am 13. November hat die Anmelderin gegen diese Entscheidung 

Beschwerde eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 

31. Januar 1986, eingegangen am 3. Februar 1986, begrUndet. 

Die BeschwerdegebUhr ist am 18. November 1985 eingezahlt 

worden. 

Die Beschwerdefflhrerin hat zusainmen mit der Beschwerde-

begrUndung einen neuen Anspruch 1 Uberreicht. Sie vertritt 

die Auffassung, daB der im Verfahren befindliche Stand der 

Technik die im kennzeichnenden Teil des geltenden An-

spruchs 1 angegebene Lsung der im vorliegenden Fall aus-

gehend von dem Stand der Technik nach der DE-A- 1 786 082 

bestehenden komplexen Aufgabe nicht nahelegen konnte. 
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Nach telefonischer RUcksprache mit deiu Berichterstatter hat 
I , 	 die BeschwerdefUhrerin am 18. Februar 1987 handschriftlich 

korrlgierte Anmeldungsunterlagen (PatentansprUche 1 bis 11 
und Beschreibung Seiten 1 bis 8) eingereicht. In einem 
weiteren Telefongespräch vom 11. MärZ 1987 wurden weitere 
Anderungen im Anspruch 1, Zeile 2 und auf Seite 1, Zeile 2 
der Beschreibung beantragt. Die BeschwerdefUhrerin 
beantragt nunmehr die Aufhebung der Entscheidung der 
PrUfungsabteilung und die Erteilung eines europischen 
Patents auf der Grundlage dieser geänderten Unterlagen und 
der ursprUnglichen Zeichnung. 

Der dem Antrag auf Patenterteilung zugrundeliegende gelten-
de Anspruch 1 lautet: 

1. Lagerwanne oder Lagerkasten (1) aus Blech, insbesondere 
mit Sicht3ffnung, bei der bzw. den mindestens die Querwände 
(10, 11) eine senkrechte Wandf1che und einen sich oben 
daran anschlie8eriden Stapeirand (16) aufweisen, der durch 
eine Sicke (19) und sich einstUckig an diese anschlieBende 
Abkantungen gebildet wird, und der eine im wesentlichen 
waagerechte, durch die obere Sickenwand gebildete Stapel-
fläche (17) und eine etwa senkrechte, aus der Abkantung 
bestehende Begrenzungsf1che (18) zur Aufnahme einer wei-
teren Lagerwanne oder eines weiteren Lagerkastens (1) 
aufweist, wobei auenseitig an den die senkrechte Begren-
zungsfläche (18) bildenden Teil des Stapeirandes (16) em 
Hohiprof ii (20) angeformt ist, das einen schräg zur Ka-
stenwand hin ver].aufenden Wandabschnitt (22) aufweist, sich 
mit einem abgewinkelten StUtzabschnitt (23) versteifend 
gegen die Kastenwand (10, 11) abstUtzt und mit dieser, z.B. 

durch Anschweil3en, fest verbunden ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daL3 das Hohiprofil (20) einen zu der die senk-
rechte Begrenzungsfläche (18) des Stapeirandes (16) 
bildenden Abkantung parallelen Wandabschnitt (21) aufweist, 
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3 	T 79/86 

der sich etwa bie zur Höhe der Unterkante der Sicke (19) 
erstreckt, und dafl der eich daran anschliel3ende echräg zur 

Kastenwand (10, 11) hin verlaufende Wandabschnitt (22) vom 

Bereich der Unterkante der Sicke (19) aus bis gegen die 

senkrechte Wandfläche gefrt jet und dort in den abge- 

winkelten StUtzabechnitt (23) Ubergeht, welcher sich 

parallel zur senkrechten Wandf].äche eretreckt. 

Entscheidungegrflnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bie 108 sowie 

der Regel 64 EPU: sic jet daher zulässig. 

In formaler Hinsicht bestehen gegen den neuen Anspruch 1 
keine Bedenken. Er enthlt im wesentlichen die bereits im 
ureprUnglichen Anapruch 1 angegebenen Merkmale, ergAnzt 

durch einige klarstellende Angaben (die Wandfläche der 

Wnde 10, 11 jet jeweils senkrecht; der Stapeirand 16 

schlie3t sich oben an die eenkrechte Wandfläche an; der 

schrge Wandabschnitt 22 iet gegen die senkrechte Wand-

flche gefUhrt und geht dort in den abgewinkelten StUtz-

abschnitt 23 Uber), die in der Zeichnung (insbesondere 

Fig. 2) eindeutig of fenbart sind. Die EinfUgung im 

Oberbegriff, wonach mindeetens die beiden Querwnde den 
erfindungsgem3 ausgebildeten Stapeirand aufweisen, geht 

auf Seite 5, Zeile 27 der ureprUnglichen Beschreibung 

zurUck. 

Der neue Anspruch 1 jet ferner zutreffend gegen den nchst-

kommenden Stand der Technjk nach der DE-A- 1 786 082 abge-

grenzt und bringt dae Patentbegehren mit der notwendigen 

Klarheit zum Ausdruck. 

Rineichtlich der Frage der Patentfhigkeit jet 

unbestritten, daO der Gegenstand des Anspruchs 1 neu jet. 
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Dies geht schon daraus hervor, daB keine der im Recher-
chenbericht genannten Druckschriften ein Hohiprofil mit den 
im kennzeichnenden Tell des Anspruchs 1 angegebenen Merk-
malen zeigt. 

4. 	Der von der PrUfungsabteilung vertretenen Auffassung, der 
Gegenstand des Anspruchs 1 einschlie3lich des in den neuen 
Anspruch 1 wiederaufgenormttenen, den parallelen Wandab-
schnitt 21 betreffenden Merkmals beruhe nicht auf einer 
erfinderischen Tätigkeit, kann sich die Kammer aus den 
nachstehenden GrUnden nicht anschliel3en: 

Wie sich aus dem Gesaintinhalt der vorliegenden Anmeldung im 
Vergleich mit dem Stand der Technik nach der DE-A- 
1 786 082 ergibt, ist die der Anmeldung zugrundeliegende 

Aufgabe konkret ausgedrUckt darin zu sehen, die Stabilität 
des Stapelrandes durch Beseitigung der im Bereich der 
AbstUtzung des äui3eren Hohiprofils bestehenden Schwach- 
stelle zu erhbhen und zugleich eine möglichst geringe 
seitliche Ausladung des Stapeirandes zu erreichen. Die 
Kanuner stimmt mit der PrUfungsabteilung darin Uberein, daB 
das Erkennen der Nachteile bei der Ausbildung des Stapel-
randes gemB der DE-A- 1 786 082 (Schwachstelle im Bereich 
der AbstUtzung, gro3e seitliche Ausladung) ohne erfinde-
risches Zutun möglich war. Die betreffenden Schwierigkeiten 
ergeben sich mehr oder weniger zwangs1ufig im praktischen 
Einsatz des bekannten Lagerkastens. Da der Fachrnann stets 
bestrebt ist, erkannte Nachteile zu beseitigen, beruht auch 
das Stellen der Aufgabe nicht auf einer erfinderischen 
Tätigkeit. Anders als die PrUfungsabteilung ist die Kaininer 
jedoch der Ansicht, daB sich die beanspruchte Lösung nicht 
im Sinne von Artikel 56 in naheliegender Weise aus dem zur 
VerfUgung stehenden Stand der Technik einschlieBlich des 
ailgemeinen Fachwissens herleiten läBt. 
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S. 	Die den Auagangspunkt fUr die beanspruchte Erfindung bil- 

dende DE-A- 1 786 082 vermittelt hinsichtlich der Teilauf-

gabe der weiteren Erh3hung der Stabilität des Stapeirandes 
die in eine andere Richtung gehende technische Lehre, den 

schräg verlaufenden Wandabschnitt 6 des Hohlprofils an die 

Knickstelle 8 zwischen Stapelfläche 4 und senkrechter Be- 

grenzungsfläche 5 heranzuflihren und dort zustz1ich zu 

verschwei3en (Fig. 2 und 3). 

Der schrâg zur Kastenwand verlaufende Wandabschnitt 6 des 

Ibhlprofils ist bei dieser bekannten Randausbildung iiber 

einen relativ weit ausladenden gebogenen Abschnitt mit der 

senkrechten Begrenzungsf1che 5 des Stapeirandes verbunden 

und stfltzt sich mit einem schrg verlaufenden StUtzab-
schnitt oberhaib der Unterkante der Sicke auf der aus-

kragenden Sickenwandung ab. Von dieser Druckschrift konnten 

somit keine Anregungen in Richtung auf die jeweils anders-
artigen kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 ausgehen. 

6. 	Der Lagerkasten gemi3 der von der PrUfungsabteilung 

herangezogenen Fig. 11 der GB-A- 413 480 unterscheidet sich 

schon gattungsm8ig grundsätzlich dadurch vom Gegenstand 

des Anspruchs 1, daB dort das Aufeinanderstapein der Lager-

kästen nicht durch gegenUber den Wnden nach auBen vor-

springende Lagerflächen erreicht wird, sondern durch eine 

leichte Neigung der Seitenwände nach auflen. Der Stapeirand 

nit der Sicke schlieSt sich nicht oben an die Wandf1che 

an, sondern jet gegenilber der Oberkante der Wandf1che 

seitlich nach innen und unten versetzt. Bei dieser 

bekannten Ausbildung tritt weder der durch die beanspruchte 

Erfindung zu beseitigende Nachteil einer Schwachstelle 

durch Krafteinleitung in Bereich der Sicke auf, noch gibt 

es das Problem der seitlichen Ausladung des Stapeirandes. 

Schon aus diesem Grund kann diese &itgegenhaltung den 

Fachinann keine Anregung in Richtung auf die aufgefundene 
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it I 

Lösung der gesteliten Aufgabe geben. Im Ubrigen hat die 
dort gezeigte Randausbildung keine Gemeinsamkeit mit der 
Ausbildung des Hohiprofils gemäf3 dem kennzeichnenden Teil 
des vorliegenden Anspruchs. 

Die vorstehenden beiden Druckschriften sind daher weder für 
sich noch bei gemeinsamer Betrachtung geeignet, die erf in-
derische Tätigkeit beim Gegenstand des Anspruchs 1 in Frage 
zu stellen. Die Ubrigen Druckschriften liegen noch weiter 
entfernt und geben eberifalls keinerlei Hinweis auf die be-
anspruchte -spezielle Gestaltung und AbstUtzung des Hohi-
profils gemäl3 dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1. 

Entgegen der von der PrUfungsabteilung vertretenen Auf-
fassung fiihrt auch das ailgemeine Fachwissen nicht in 
naheliegender Weise zur beanspruchten Lösung. Für die 
Beseitigung der Schwachstelle im Bereich der Sicke hätten 
sich gem13 dem Fachwissen andere Möglichkeiten angeboten 
ais die AbstUtzung unterhaib der Sicke, nämlich die 
Verstärkung des Materials der Wnde, zuinindest im Bereich 
des Stapeirands oder zusätzliche Versteifungen der Sicke 
ähnlich den Eckaussteifungen 19, 20 der GB-A- 1 261 410. 
Hinsichtlich des Gedankens, zur Verringerung der seitlichen 
Ausladung anschliel3end an die senkrechte Begrenzungsfläche 
des Stapeirandes mit Abstand zu dieser (Hohiprofil) einen 
parallelen senkrechten Wandabschnitt vorzusehen und diesen 
bis zur Unterkante der Sicke zu fUhren, 113t sich nach 
Ansicht der Kaminer Uberhaupt kein aligemeines Fachwissen 
geltend machen. 

Da der Gegenstand des Anspruchs 1, wie vorstehend dar-
gelegt, nicht durch den Stand der Technik nahegelegt wird, 
spielen die in der angefochtenen Entscheidung bzw. im 
PrUfungsverfahren diskutierten "Hilfserwägungen", wie 
langer Zeitrauni, dringendes BedUrfnis, erfolglose Versuche 
der Fachwelt, technisches Voruteil keine Rolle. Auf sie 
braucht daher nicht nher eingegangen zu werden. 
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Der Anspruch 1 ist deshaib gewährbar (Artikel 52 EPU). 

.1 

Die auf den Anspruch 1 rlickbezogenen abhängigen AnsprUche 2 

big 11 beziehen sich auf besondere AusfUhrungsarten der 

Lagerwanne bzw. des Lagerkastens nach Anspruch 1. Sie sind 

daher ebenfa].ls gewhrbar (Regel 29 (3) EPU). Da der sie 

tragende Anspruch 1 Bestand hat, ist die in der angefoch-

tenen Entscheidung aufgeworfene Frage, inwieweit die ab-

hängigen AnsprUche im Sinne des Artikels 82 EPU unter-

einander durch eine ailgemeine erfinderische Idee verbunden 

sind, gegenstands].os. 

Die Beschreibung ist an den Wortlaut des Anspruchs 1 ange-

paBt und entspricht auch sonst den Vorschriften der 

Regel 27 EPU. 

Entscheidungsformel 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage zurUck-

verwiesen, auf die Anmeldung ein europäisches Patent mit 

folgenden Unterlagen zu erteilen: 

- Patentansprüche 1 bis 11, eingegangen am 

18. Februar 1987 unter Vornalune der beantragten 

Xnderung in Zeile 2 des Anspruchs 1; 

- Beschreibung Seiten 1 bis 8, eingegangen am 

18. Februar 1987 mit der beantragten Xnderung auf 

Seite 1, Zeile 2; ursprUngliche Zeichnung. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

B.A. Norman 	 P. Deibtcqup 
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